
Württembergische Jahrgangsmeisterschaften im 
Schwimmen der Jugend C, D und E 

am 16./17. Juli 2016 in Schwäbisch Gmünd 
 
Veranstalter: Schwimmverband Württemberg e.V. (SVW)   
Ausrichter: SV Schwäbisch Gmünd 
Wettkampfort: BUD-SPENCER-Bad, Richard-Bullinger-Str., 73525 Schwäbisch Gmünd 
 

Wettkampffolge  und   Pflichtzeiten der Jahrgänge   
      2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 
1. Abschnitt: Samstag, 16. Juli 2016 
Einlass: 09:00 Uhr, Beginn: 10:00 Uhr, Kari-Sitzung: 09:15 Uhr, Einschwimmen: 09:00 – 09:55 Uhr 

WK   1 50 m Freistil  w 0:33,20 0.34,50 0:35,00 0:39,00 0:42,00 0:51,00 
WK   2 50 m Freistil  m 0.31,70 0.33,40 0:35,00 0:40,00 0:45,00 0:51,00 
WK   3 200 m Brust  w 3.18,20 3.26,10 3:40,00 4:00,00 - - 
WK   4 200 m Brust  m 3.11,50 3.24,50 3:45,00 4:00,00 - - 
WK   5 100 m Freistil  w 1:12,40 1:15,20 1:20,00 1:30,00 1:40,00 2:00,00 
WK   6 100 m Freistil  m 1:08,90 1:13,00 1:20,00 1:30,00 1:40,00 1:55,00 
WK   7 200 m Lagen  w 2:59,00 3:05,30 3:20,00 3:35,00 - - 
WK   8 200 m Lagen  m 2:51,60 3:02,20 3:20,00 3:35,00 - - 
WK   9 4 x 50 m Freistil  mixed - - keine Pflichtzeit keine Pflichtzeit 
WK 10 4 x 100 m Freistil  mixed keine Pflichtzeit - - - - 
 
2. Abschnitt: Samstag, 16. Juli 2016 
Beginn: 60 Minuten nach Beendigung des 1. Abschnitts 

WK 11 50 m Rücken  w 0:38,10 0:39,50 0:42,00 0:47,00 0:51,00 1:00,00 
WK 12 50 m Rücken  m 0:36,20 0:38,10 0:43,00 0:47,00 0:53,00 1:00,00 
WK 13 200 m Schmetterling w 3:03,00 3:07,60 - - - - 
WK 14 200 m Schmetterling m 3:00,00 3:04,00 - - - - 
WK 15 100 m Brust  w 1:32,10 1:35,90 1:40,00 1:50,00 2:03,00 - 
WK 16 100 m Brust  m 1:28,30 1:34,00 1:40,00 1:50,00 2:03,00 - 
WK 17 4 x 50 m Lagen  w - - keine Pflichtzeit keine Pflichtzeit 
WK 18 4 x 50 m Lagen  m - - keine Pflichtzeit keine Pflichtzeit 
WK 19 4 x 100 m Lagen  w keine Pflichtzeit - - - - 
WK 20 4 x 100 m Lagen  m keine Pflichtzeit - - - - 
 
3. Abschnitt: Sonntag, 17. Juli 2016 
Einlass: 09:00 Uhr, Beginn: 10:00 Uhr, Kari-Sitzung: 09:15 Uhr, Einschwimmen: 09:00 – 09:55 Uhr 

WK 21 50 m Brust  w 0:41,90 0:43,70 0:46,00 0:50,00 0:53,00 1:00,00 
WK 22 50 m Brust  m 0:40,10 0:42,40 0:48,00 0:51,00 0:55,00 1:00,00 
WK 23 200 m Rücken  w 2:58,00 3:04,50 3:20,00 3:40,00 4:00,00 - 
WK 24 200 m Rücken  m 2:52,00 2:59,70 3:25,00 3:50,00 4,20,00 - 
WK 25 100 m Schmetterling w 1:19,00 1:23,80 1:40,00 1:50,00 - - 
WK 26 100 m Schmetterling m 1:16,40 1:21,80 1:45,00 2:05,00 - - 
WK 27 400 m Freistil  w 5:34,30 5:48,20 6:20,00 6:50,00 - - 
WK 28 400 m Freistil  m 5:25,60 5:38,60 6:25,00 7:00,00 - - 
WK 29 4 x 50 m Lagen  mixed - - keine Pflichtzeit keine Pflichtzeit 
WK 30 4 x 100 m Lagen  mixed keine Pflichtzeit - - - - 
 
4. Abschnitt: Sonntag, 17. Juli 2016 
Beginn: 60 Minuten nach Beendigung des 3. Abschnitts 

WK 31 50 m Schmetterling w 0:35,80 0:37,00 0:43,00 0:46,00 0:55,00 - 
WK 32 50 m Schmetterling m 0:34,00 0:36,00 0:45,00 0:51,00 1:00,00 - 
WK 33 200 m Freistil  w 2:38,40 2:46,60 2:50,00 3:10,00 3;45,00 - 
WK 34 200 m Freistil  m 2:32,90 2:42,90 3:00,00 3:16,00 3:45,00 - 
WK 35 100 m Rücken  w 1:21,30 1:24,00 1:35,00 1:43,00 1:50,00 2:10,00 
WK 36 100 m Rücken  m 1:17,60 1:22,60 1:39,00 1:45,00 2:02,00 2:10,00 
WK 37 4 x 50 m Freistil  w - - keine Pflichtzeit keine Pflichtzeit  
WK 38 4 x 50 m Freistil  m - - keine Pflichtzeit keine Pflichtzeit 
WK 39 4 x 100 m Freistil  w keine Pflichtzeit - - - - 
WK 40 4 x 100 m Freistil  m keine Pflichtzeit - - - - 
 

  



Allgemeine Bestimmungen (Württ. Meisterschaften Jugend C, D und E): 
 
1. WB/RO/Anti-Doping-Ordnung 

 
Es gelten die Wettkampfbestimmungen (WB), die Rechtsordnung (RO) und die Anti-Doping-Ordnung 
(ADO) des Deutschen Schwimmverbandes e.V. (DSV) in der am Wettkampftag gültigen Fassung. Für 
Behinderte mit entsprechendem Klassifizierungsnachweis sind zusätzlich die Wettkampfbestimmun-
gen des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) anzuwenden. 
 
2. Teilnahmeberechtigung/Startbeschränkungen 

 
Teilnahmeberechtigt sind alle Schwimmer/innen der Jahrgänge 2003 bis 2008, die Startrecht für 
eine/n Verein/SG haben, der dem SVW angehört und die Verbandsrechte besitzt. 
Gemäß den Startbeschränkungen des DSV dürfen Schwimmer/innen des Jahrgangs 2006, 2007 und 
2008 max. 6 Starts je Wettkampftag (inkl. Staffelstarts) absolvieren. Des Weiteren dürfen Schwimmer/ 
-innen des Jahrgangs 2008 nicht über 50 m Schmetterling an den Start gehen, d.h. dass die 50-m-
Schmetterlingsteilstrecke bei den 4 x 50 m Lagenstaffeln der E-Jugend von einem/einer Schwimmer/in 
des Jahrgangs 2007 besetzt werden muss. 
  
3. Startregel 

 
Es gilt die Ein-Start-Regel. 
 
4. Mixed-Staffeln 

 
Eine Mixed-Staffel muss mit zwei Mädchen und zwei Jungen besetzt werden. 
  
5. Wettkampfanlage 

 
Beckenlänge 50 m; Wassertiefe 2,00 m; 8 Startbahnen durch wellenbrechende Leinen getrennt; 
Wassertemperatur ca. 25°C; elektronische Zeitmessung. 
  
6. Meldungen 

 
Meldungen können per E-Mail im DSV-Standard oder auf Meldelisten DSV-Form 102 und Meldebogen 
DSV-Form 101 abgegeben werden. Mit der Abgabe der Meldung per Datenübermittlung nach dem 
DSV-Standard und E-Mail-Versand, darf der Meldebogen ohne Unterschrift und verbindlicher 
Erklärung zur Sportgesundheit nach WB-AT § 8 versandt und vom Ausrichter angenommen werden. 
Die Unterschrift muss in diesem Fall vor Veranstaltungsbeginn nachgeholt oder ein unterschriebener 
Meldebogen (DSV Form 101) beim Ausrichter abgegeben werden. Ohne unterschriebenen 
Meldebogen ist der Verein nicht teilnahmeberechtigt; das Meldegeld fällt an den Veranstalter. 
  
7. Meldeanschrift  SV Schwäbisch Gmünd,      

    Silcherstr. 9       
    73525 Schwäbisch Gmünd 

Tel.: 07171/405950       
Fax: 07171/405951 
E-Mail: info@schwimmverein-gmuend.de 

 
8. Meldeschluss  Mittwoch, 6. Juli 2016 um 22:00 Uhr 

 
Die Meldungen müssen bis zu diesem Zeitpunkt bei der Meldeanschrift vollständig eingegangen sein. 
Verspätet eingehende Meldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. 
  
9. Meldegeld und Bezahlung 

 
8,00 € für jede Einzelmeldung und 16,50 € für jede Staffelmeldung. Das Meldegeld ist bis Montag, den 
11. Juli 2016 mit dem Buchungstext „WUEM2016 – Name Verein/SG“ auf das Konto des SV 
Schwäbisch Gmünd, IBAN DE40 6139 0140 0105 9570 03 (BIC GENODES1VGD) bei der Volksbank 
Schwäbisch Gmünd zu überweisen. 
  
  



10. ENM 
 

Der SVW erhebt ein erhöhtes nachträgliches Meldegeld (ENM) in Höhe von jeweils 20,00 € bei jeder 
Nichterfüllung einer Meldung, d.h. wenn Schwimmer zu ihrem gemeldeten Wettkampf nicht antreten, 
ihren Wettkampf nicht beenden bzw. disqualifiziert werden, oder die in der Ausschreibung geforderte 
Pflichtzeit nicht erreichen. Das ENM entfällt, wenn der Schwimmer nachweisen kann, dass die 
Pflichtzeit bereits in einem Wettkampf bei einer anderen Veranstaltung auf einer 50 m-Bahn seit dem 
18. Juli 2015 erreicht wurde. Der Nachweis bzw. die Kontrolle der Pflichtzeiten erfolgt ausschließlich 
elektronisch über die Bestenliste des DSV, veröffentlicht unter http://www.dsv.de/schwimmen/. Das 
ENM wird vom SVW veröffentlicht und ist bis zur angegebenen Frist auf das Konto des SVW 
einzuzahlen. Die Staffeln sind von der ENM-Regelung befreit. 
 
11. Laufeinteilung 

 
Die Läufe werden als Entscheidungsläufe möglichst jahrgangsweise gesetzt. 
   
12. Wertung 

 
Bei den Einzelwettkämpfen werden die Jahrgänge 2003 – 2008 jeweils jahrgangsweise gewertet. Bei 
den Staffelwettkämpfen werden die Jahrgänge 2003/2004 als C- Jugend, die Jahrgänge 2005/2006 
als D-Jugend und die Jahrgänge 2007/2008 als E-Jugend gewertet. 
 
13. Auszeichnungen 

 
Medaillen für die drei Erstplatzierten sowie Urkunden für die Plätze 1-8. Staffelteilnehmer erhalten 
Medaillen und Urkunden entsprechend der Regelung für die Einzelwettkämpfe. 
   
14. Kampfrichter 

 
Die Vereine beteiligen sich entsprechend ihrer Meldezahlen mit Kampfrichtern mit gültiger Lizenz am 
Kampfgericht. Die genaue Zahl der zu stellenden Kampfrichter wird in der Meldeliste bzw. dem 
Meldeergebnis veröffentlicht. Die Kampfrichter sind mit der Abgabe der Meldungen namentlich und mit 
Einsatzwunsch auf dem Meldebogen (DSV-Form 101) zu benennen. Nach Meldeschluss wird  das 
Kampfgericht im Meldeergebnis mitgeteilt. Die hier aufgeführte Anzahl von Kampfrichtern ist dann 
einzuhalten. Sollte ein Verein die im Meldeergebnis aufgeführte Anzahl an Kampfrichtern nicht stellen, 
so wird für jeden nicht gestellten Kampfrichter pro Abschnitt eine Ordnungsgebühr in Höhe von 50,00 
€ vom SVW erhoben. 
 
15. Sonstiges 

 

 Der Veranstalter behält sich vor, die Einlass- und Beginnzeiten zu ändern. 

 Das Ergebnisprotokoll wird als PDF auf der Homepage des SVW nach der Veranstaltung zur 
Verfügung gestellt. 

 Der ausrichtende Verein bietet im Schwimmbad Getränke und Verpflegung an. 

 Im Schwimmbad dürfen Zelte an den dafür vorgesehen Plätzen aufgestellt werden. 

 Ausrichter und Veranstalter haften nicht für Unfälle, Diebstähle und Schäden jeglicher Art. 
 
 
 
Holger Kilz     Björn Eich 
Schwimmwart     Referent Wettkampfveranstaltungen 
 


